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 GEMEINDE DÜDINGEN  
 
 
 
 
 

Tarifordnung 
zum Reglement über die Ableitung und Reinigung 

von Abwasser der Gemeinde Düdingen 
 

Stand 01.01.2012 
 
 
Es gelten folgende Beiträge und Gebühren: 
 
a) Verwaltungsgebühren gemäss Art. 30 
 – Im Rahmen eines normalen Baugesuchs In Baubewilligungsgebühr inbegriffen 
 
 – Bei mehreren Kontrollen oder Expertisen Zusätzliche Gebühr nach eff. Zeit- 
  aufwand bis maximal Fr. 5'000.— 
 

– Bei Beizug eines verwaltungsunabhängigen 
  Experten wird das Honorar weiterverrechnet. 
 
b) Anschlussgebühren für überbaute Grundstücke und bei Vergrösserungen und  
 Umbauen gemäss Art. 31 und 32 

Pro m2 Bruttogeschossfläche  Fr. 21.45 + MwSt. 
(Berechnung gem. Art. 31+32 des Reglements) 

 
c) Erschliessungsbetrag gemäss Art. 33 
 Pro m2 Bruttogeschossfläche Fr. 10.70 + MwSt. 
 (Berechnung wie Anschlussgebühr  ( 50 % der Anschlussgebühr gem. Art.31) 
 gem. Art. 31 des Reglements)  
 
d) Jährliche Benützungsgebühr gemäss Art. 36 
 Pro m3 Frischwasserverbrauch (01.07.11-30.06.12) Fr. 2.40 + MwSt.    
 
e) Jährliche Sondergebühr für Industrie- und Gewerbebetriebe gemäss Art. 37 
 Pro Einwohnergleichwert  Fr. 23.90 + MwSt. 
 (Berechnung gem. Art. 37) 
 
 
 
Die Gebühren Art. 31, 32, 33 + 37 werden vom Gemeinderat jährlich per 1. Januar (Indexstand 
November) der Teuerung angepasst. 
 
Die jährliche Benützungsgebühr Art. 36 wird gestützt auf die Rechnungsablage des Vorjahres 
festgelegt. Gemeindeversammlung vom 21. Juni 2002 (max. Fr. 3.00) 
 
 
 


